Schießstandordnung

Nachfolgende Regeln für die Benutzung der Schießstände

sind für alle Schützen und Schießstandbenutzer verbindlich.

1. Jeder Schütze ist den Bestimmungen dieser Schiessstandordnung, der jeweils gültigen

Sportordnung und der Ausschreibung, die er durch seine Teilnahme anerkennt, unterworfen.

2. Auf Schiessständen darf nur mit solchen Waffen und Munitionsarten geschossen werden, die

durch die Erlaubnis für diese zugelassen sind. Ein entsprechender Hinweis ist an gut

sichtbarer Stelle im Schiessstand anzubringen.

3. Schiessstandbenutzer müssen ausreichend gegen Unfall und Haftpflicht versichert sein.

4. Das Laden und Entladen sowie das Vornehmen von Zielübungen sind nur im Schützenstand

mit in Richtung auf den Geschossfang zeigender Mündung gestattet. Grundsätzlich muß die

Mündung so gerichtet sein, daß niemand durch einen sich unbeabsichtigt lösenden Schuss

gefährdet oder verletzt werden kann.

5. Schusswaffen sind unmittelbar nach Beendigung des Schiessens zu entladen und die

Magazine, sofern vorhanden, zu entnehmen und zu entleeren. Waffen dürfen nur abgelegt

werden, wenn sie entladen und die Verschlüsse, soweit konstruktionsmäßig möglich, geöffnet

sind.

6. Im Falle von Ladehemmungen oder sonstigen Störungen ist der Schiessleiter zu verständigen.

Die Waffen sind mit in Richtung Geschossfang zeigender Mündung zu entladen, bzw. so zu

handhaben, daß niemand gefährdet wird.

7. Bei Störungen im Schiessbetrieb, die eine Einstellung des Schiessens erfordern, ist durch den

Schiessleiter mit klaren Anordnungen bekanntzugeben, ob die Waffen zu entladen oder

abzuschießen sind. Das Schiessen darf erst auf Anordnung des Schiessleiters fortgesetzt werden.

8. Schützen, die sich mit geladener Waffe im Schützenstand umdrehen oder sonst in

leichtfertiger Weise andere gefährden, sind von der Teilnahme, am Schiessen auszuschließen

und vom Stand zu verweisen.

9. Personen, die durch ungebührliches Verhalten den reibungslosen Ablauf stören oder zu

stören versuchen, können vom Stand verwiesen werden.

10. Rauchen und der Verzehr alkoholischer Getränke auf den Schiessständen ist untersagt.

11. Die waffenrechtlichen Alterserfordernisse für die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen

beim Schiessbetrieb sind zu beachten.

12. Jedes Schiessen ist unter der Aufsicht einer verantwortlichen Aufsichtsperson, deren Name an

gut sichtbarer Stelle auszuhängen ist, durchzuführen. Verantwortliche Aufsichtspersonen

haben das Schiessen ständig zu beaufsichtigen sowie insbesondere dafür zu sorgen, daß die

im Schiessstand Anwesenden durch ihr Verhalten keine vermeidbaren Gefahren verursachen

und die Bestimmungen dieser Schiessstandordnung beachtet werden. Sie üben das Hausrecht

aus und haben, wenn dies zur Verhütung von Gefahren erforderlich ist, das Schießen und den

Aufenthalt im Schiessstand zu untersagen. Die Benutzer von Schiessständen haben die

Anordnungen der Aufsichtspersonen zu befolgen.

13. Das Schiessen und die Schiessdisziplinen sind so zu gestalten, daß jegliche Beschädigung der Anlage vermieden wird. Dies gilt insbesondere für Schüsse in Fußboden, Decke und Hochblenden Alle Beschädigungen sind sofort dem Aufsichtshabenden zu melden. Bei schwerwiegenden Beschädigungen ist hierüber hinaus unverzüglich der Schiessstandwart in Kenntnis zu setzen.
14. Es darf nur geschossen werden, wenn dies vom Schiessleiter ausdrücklich gestattet wurde.

15. Das Lagern von Scheiben und sonstigem Material auf den Schiessständen ist nicht gestattet. Eine Zuwiderhandlung hat zur Folge, daß aufgefundenes Material den örtlichen Entsorgungsbetrieben zugeführt wird.

16. Das Schiessen mit Schrotgeschossen ist nur auf den Bahnen 2 und 3 gestattet. Ebenso ist das

Schrägschiessen über mehrere Stände nicht zu gestatten. Hierbei entstehen unkalkulierbare Gefahren für alle Anwesenden.

17.Nach Beendigung des Schiessens ist der Schiessstand besenrein zu verlassen. Darüber hinaus sind sämtliche Hülsen und gebrauchte Scheiben entsprechend zu entsorgen. 
18. Ein Abdruck dieser Schiessstandordnung ist an deutlich sichtbarer Stelle im Schiessstand

auszuhängen.

Achtung !!! Wichtig!!!

Jeder Schütze ist verpflichtet vor Beginn des Schießens die Hochblenden, Seitenwände und den Fußboden auf seiner Bahn auf Beschädigungen zu kontrollieren und diese dem Schießleiter zu melden. Für nicht gemeldete Beschädigungen wird der letzte Schütze auf der Bahn verantwortlich gemacht!! Alle Beschädigungen während des Schießens sind sofort dem Schießleiter zu melden.

Folgende Preise gelten für Beschädigungen:

1. Beschädigungen der Lärmdämmplatten (Polystyrol)

    pro beschädigte Platte                                                                                  10,00 Euro

2. Beschädigung der Hochblenden (Holz)

    pro beschädigtes Holzteil                                                                             15.00 Euro

3. Beschädigung der Wand und Fußbodenfläche

    Pauschal                                                                                                         20,00 Euro

4. Für alle anderen Schäden ( Elektrik Schießstandausrüstung etc.)          nach Aufwand

Sollte keine Zahlung erfolgen, wird dem Schützen ein dauerhaftes Schießstandverbot ausgesprochen!!!

Ich bitte alle ordentlichen Schützen um Verständnis für diese Maßnahmen die sich durch einzelne „Dilettanten“ erforderlich gemacht haben. 

Schießsportleiter/Schießstandwart 
